
gung der großen Verantwortung eines Dol
metschers sieht § 230 StGB strafrechtliche 
Verantwortlichkeit für einen Dolmetscher 
vor, der im Gericht vorsätzlich falsch über
setzt. Aus der Pflicht des Dolmetschers zur 
Anwesenheit und Übersetzung folgt Sein 
Recht auf Entschädigung im Einklang mit 
den geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
(§ 83).
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